
Bemühungen um die politische, wirtschaftli­
che und soziale Integration der 30000 Samen 
(Lappen) unter Beachtung ihrer angestamm­
ten Kultur. Erwähnt sei auch die Hilfe für die 
zahlreichen Asylsuchenden und die ca. 
150 Rom (Zigeuner), die das Land beher­
bergt. 

Neben der Berichtsprüfung — außer den ge­
nannten lagen dem Ausschuß die Reporte 
von Barbados, Ecuador, Haiti, Island, Ko-
rea(Süd-), Malta, Nepal, Österreich, Tonga 
und Ungarn vor — hatten sich die Experten 
mit den ausstehenden Berichten zu beschäf­
tigen. Es sind 89 Berichte von 62 Staaten 
überfällig, damit sind mehr als die Hälfte der 
Vertragsstaaten ihrer Pflicht aus Art.9 des 
Übereinkommens nicht (vollständig) nachge­
kommen. In einer besonderen Erklärung 
machte der Ausschuß die UN-Generalver­
sammlung auf diese Situation aufmerksam 
und bat um entsprechende Unterstützung. 
Schließlich verabschiedete das Gremium 
Empfehlungen zum Kampf gegen den Rassis­
mus, die die Rolle des Schulunterrichts und 
der Medien hervorheben. Horst H. Risse • 

Zweite Weltkonferenz zur Bekämpfung von Rassis­
mus und Rassendiskriminierung: Vorbereitung 
ohne westliche Beteiligung (24) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an den 
Bericht in VN 5/1978 S.169 an.) 

Die am 10. Dezember 1973 eröffnete UN-De­
kade zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung nähert sich ihrem 
Ende. Als eines ihrer wesentlichen Ereignisse 
soll 1983 eine zweite Weltkonferenz zum 
Thema Rassismus/Rassendiskriminierung 
stattfinden, wie die Generalversammlung mit 
ihrer Resolution 35/33 am 14. November 1980 
beschlossen hat. Die erste derartige Konfe­
renz hatte zur Mitte der Dekade 1978 in Genf 
stattgefunden. 

Um die Abschlußkonferenz vorzubereiten, 
hatte der Wirtschafts- und Sozialrat, der als 
Vorbereitungsausschuß fungiert, einen Unter­
ausschuß eingesetzt, der erstmals vom 15. 
bis 26. März in New York tagte. Nur 19 der 23 
vorgesehenen Plätze in diesem Gremium 
konnten besetzt werden, da die Regional­
gruppe der westeuropäischen und anderen 
Staaten< trotz der Bemühungen des Präsi­
denten des ECOSOC keine Vertreter ent­
sandte. Die Abwesenheit des Westens stieß 
seitens der anderen Delegationen auf Be­
fremden. Aufgabe des Unterausschusses ist 
die Aufstellung einer vorläufigen Tagesord­
nung der Konferenz, die Festlegung vorläufi­
ger Verfahrensregeln, die Vorbereitung des 
organisatorischen Ablaufs und die Bestim­
mung von Zeit und Ort des Zusammentref­
fens. 

Die vorgeschlagenen Verfahrensregeln ent­
halten — nur soviel sei berichtet — eine Be­
st immung, die auch nichtstaatlichen Organi­
sationen das Rederecht auf der Konferenz 
gewährt, soweit der Vorsitzende sie dazu ein­
lädt. Von besonderer Bedeutung ist die vor­
geschlagenen Tagesordnung. Neben den all­
gemeinen Ursachen des Rassismus soll die 
Konferenz — so der Unterausschuß — so 
konfliktträchtige Themen wie die Unterstüt­
zung von Befreiungsbewegungen, die Rechte 
der Palästinenser, die Situation in den besetz­
ten arabischen Gebieten einschließlich Jeru­
salems und die Diskriminierung von ausländi­
schen Arbeitern aufgreifen. 
Daß Namibia sowie Südafrika und sein Apart­

heid-Regime Schlüsselthemen der Konferenz 
sein werden, bedarf kaum der Hervorhebung. 
Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten na­
tionaler Gesetzgebung zur Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen den Rassen und zum 
Kampf gegen rassistische Organisationen — 
wie nazistische und neonazistische Gruppen 
— untersucht werden. Bestehende und even­
tuell neu zu schaffende internationale Instru­
mente zur Beseitigung des Rassismus sollen 
ebenfalls zur Sprache kommen. Die Konfe­
renz soll Anfang August 1983 in einem Land 
der Dritten Welt (Philippinen?) oder in Genf 
stattfinden. Horst H. Risse • 

Menschenrechtsausschuß: 15.Tagung — Unter­
schiedliche Menschenrechtskonzeptionen der Ex­
perten — Kritik an knappen und oberflächlichen 
Staatenberichten (25) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den Be­
richt in VN 1/1982 S.29f. fort.) 

I. Die gravierenden Unterschiede zwischen 
klassisch-liberalem und marxistisch-leninisti­
schem Grundrechtsverständnis traten auf der 
15.Tagung des Menschenrechtsausschusses 
(New York, 22. März — 8. April 1982) erneut 
mit aller Schärfe zu Tage. Die kontroversen 
Standpunkte kamen außer bei der Prüfung 
der Staatenberichte besonders bei den Erör­
terungen über die Rolle des Ausschusses im 
Hinblick auf den Notstandsfall zum Ausdruck. 
Verschiedene westliche Experten setzten 
sich dafür ein, daß der Ausschuß im Interesse 
eines effektiven Menschenrechtsschutzes 
von allen ihm zur Verfügung stehenden Infor­
mationsmöglichkeiten Gebrauch machen sol­
le, wenn ein Vertragsstaat aufgrund eines 
amtlich verkündeten öffentlichen Notstandes 
einzelne Paktbestimmungen außer Kraft setzt. 
Gegebenenfalls sei von dem Staat, der die in 
Art.4 des Paktes eingeräumte Möglichkeit der 
Grundrechtssuspendierung nutze, außerhalb 
des üblichen Turnus ein Zusatzbericht anzu­
fordern, der in dringenden Fällen sogar münd­
lich erstattet werden könne. Aus dem Ost­
block stammende Ausschußmitglieder gaben 
dagegen zu bedenken, daß die Anforderung 
derartiger Zusatzberichte von den Vertrags­
staaten als Angriff auf ihre durch Art.4 garan­
tierte alleinige Zuständigkeit zur Erklärung 
des Ausnahmezustandes gedeutet werden 
könne. Im übrigen wurden sogar grundsätzli­
che Zweifel daran geäußert, daß der Aus­
schuß den Art.4 auslegen dürfe. 
Weitere Tagesordnungspunkte waren die Be­
ratung über eine Ergänzung der Verfahrens­
regeln zur Beschleunigung der Prüfung von 
Individualbeschwerden nach dem Fakultativ­
protokoll, die noch nicht abgeschlossen wer­
den konnte, sowie die Prüfung von drei Staa­
tenberichten und von Individualbeschwerden. 
II. Der Erstbericht Rwandas, der — fällig im 
Jahre 1977 — mit fast vierjähriger Verspätung 
ei-st im Januar 1981 vorgelegt wurde, stieß 
trotz des Verständnisses, das der Ausschuß 
grundsätzlich für die besonderen Schwierig­
keiten eines Entwicklungslandes aufbringt, 
auf nahezu einhellige Kritik wegen seiner 
Kürze und des Mangels an Informationen 
über konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Menschenrechte. Lediglich das Aus­
schußmitglied Graefrath aus der DDR ergriff 
die Gelegenheit, zum wiederholten Male seine 
Auffassung zu unterstreichen, der Ausschuß 
sei kein Gerichtshof. Lege ein Paktstaat einen 
nur zwei Seiten umfassenden Bericht vor, so 

sei es Sache des Ausschusses, dem betref­
fenden Land seine Hilfe anzubieten, damit es 
die Berichtspflicht nicht als Last empfinde. 
Keinesfalls dürften die Paktbestimmungen als 
Waffe gegen eine Vertragspartei mißbraucht 
werden. Die Ausführungen des Experten gip­
felten in dem Aufruf an den Vertreter Rwan­
das, das Land möge sich durch die verschie­
denen im Ausschuß vertretenen Meinungen 
nicht davon abhalten lassen, eine eigenstän­
dige Auslegung seiner vertraglichen Ver­
pflichtungen zu formulieren. In der voraufge­
gangenen Debatte war darauf hingewiesen 
worden, daß kein Regime etwaiger Kritik mit 
dem Argument vorbeugen könne, es selbst 
sei grundsätzlich >gut<, so daß eine Gefähr­
dung der Menschenrechte von Regierungs­
seite nicht zu befürchten sei. Informationen 
wurden erbeten zur Stellung des Paktes im 
Rechtssystem Rwandas, zur Rolle der Ein­
heitspartei, zu den Konsequenzen, die die 
Einführung einer neuen Verfassung für die 
Menschenrechtssituation im Lande nach sich 
gezogen habe, sowie zum Gerichtsaufbau, 
insbesondere zur Notwendigkeit der Einrich­
tung eines Staatssicherheitsgerichtshofs. 
Auch der Erstbericht Guyanas genügte weder 
im Hinblick auf seinen Umfang noch auf die 
Qualität der Informationen den Ansprüchen 
des Ausschusses. Gerügt wurde vor allem, 
daß der Bericht sich hauptsächlich mit den im 
Lande geltenden Rechtsvorschriften befasse 
— wobei zum Teil auch auf Normen Bezug 
genommen werde, die dem Ausschuß nicht 
zugänglich gemacht worden seien — und zu 
wenige Angaben über die tatsächliche Durch-
setzbarkeit der Menschenrechte enthalte. 
Einzelfragen betrafen die weitreichenden 
Kompetenzen des Präsidenten, auch im Ge­
setzgebungsverfahren, die Organisation und 
Durchführung von Wahlen, die Parteienstruk­
tur, die Voraussetzungen für die Verhängung 
der Todesstrafe, die Situation der Häftlinge 
und die rechtliche Stellung der Ureinwohner 
des Landes. 
Besonderes Interesse brachte der Ausschuß 
dem Erstbericht Uruguays entgegen, des 
Landes, gegen das bisher die meisten erfolg­
reichen Individualbeschwerden unter dem Fa­
kultativprotokoll geführt worden sind. Zwar 
war der 29 Seiten umfassende Bericht ver­
gleichsweise ausführlich, jedoch behandelte 
er schwerpunktmäßig das Rechtssystem des 
lateinamerikanischen Staates, insbesondere 
die Verfassung, die faktisch aber zu großen 
Teilen durch inst i tut ionel le Ver fügungen au­
ßer Kraft gesetzt ist. Der Regierungsvertreter 
Uruguays verwies auf die »beneidenswerte« 
Menschenrechtstradit ion seines Landes; be­
dauerlicherweise sei seine Regierung aber 
durch terroristische Kräfte seit 1963 dazu ge­
zwungen worden, einige Menschenrechte zu 
suspendieren. Dies sei eine notwendige 
Selbsthilfemaßnahme gegen politische Sub­
version. Bis zum Jahre 1984 wolle das Land 
aber wieder zur vollen politischen Normalität 
zurückkehren. Sein Land sei in den vergange­
nen Jahren das Opfer einer von den Terrori­
sten initiierten Verleumdungskampagne ge­
wesen, die auch dem Ausschuß ein völlig fal­
sches Bild von der Situation in Uruguay ver­
mittelt habe. Der Bericht warf eine Reihe von 
Fragen auf, die sich unter anderem auch mit 
der Weigerung Uruguays befaßten, konstruk­
tiv im Rahmen des Individualbeschwerdever-
fahrens mitzuwirken. Insgesamt zeigte sich 
der Ausschuß weder mit dem Bericht selbst, 
der als »akademisch« und obsolet bezeichnet 
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wurde, noch mit den Stellungnahmen des Re­
gierungsvertreters, die sich zum Teil in pau­
schalem Leugnen der gegen seinen Staat er­
hobenen Vorwürfe erschöpften, zufrieden. 
Die Prüfung des uruguayischen Berichts 
bleibt daher auf der Tagesordnung des Aus­
schusses. 

III. Individualbeschwerden: Das Experten­
gremium formulierte zu mehreren Individual­
beschwerden abschließende Auffassungen 
gemäß Art.5 (4) des Fakultativprotokolls. So 
wurde eine Beschwerde gegen Finnland we­
gen ungenügender Berichterstattung über die 
Probleme Homosexueller in Funk und Fernse­
hen als unbegründet zurückgewiesen. In zwei 
Fällen sah der Ausschuß eine Verletzung des 
Paktes durch Kolumbien als erwiesen an: ei­
nen Verstoß gegen das Recht auf Leben 
(Art.6) stellte die Erschießung eines vermeint­
lichen Terroristen dar, die nicht in einer Not­
standsituation erfolgte. In einem anderen 
Falle war dem Anspruch auf die Überprüfung 
eines Strafurteils durch ein höheres Gericht 
(Art.14(5)) unzulässigerweise nicht stattge­
geben worden. Weitere Verletzungen des 
Paktes sah der Ausschuß auf Beschwerden 
gegen Kanada (in einem Falle) und (zum wie­
derholten Male) gegen Uruguay als gegeben 
an. Klaus Schröder • 

Bolivien: Bericht des Sonderbeauftragten zur Lage 
der Menschenrechte — Menschenrechtsverletzun­
gen nach dem Putsch vom Juli 1980 — Wende zum 
Besseren spürbar (26) 

I. Gemäß dem Auftrag der Menschenrechts­
kommission hat Professor Hector Gros Es-
piell aus Uruguay Ende 1981 nach einem ein­
wöchigen Aufenthalt in Bolivien, bei dem sich 
die Regierung gesprächsbereit und koopera­
tiv zeigte, und der Sichtung und Auswertung 
des verfügbaren Materials einen Bericht zur 
Menschenrechtssituation in diesem Land vor­
gelegt (UN-Doc.E/CN.4/1500). Bei allem Ver­
ständnis für die Schwierigkeiten eines Staa­
tes, der von vielen der — einen außergewöhn­
lich hohen Bevölkerungsanteil stellenden — 
Ureinwohner nicht in vollem Umfang ange­
nommen wird, stellt er klar, daß es für die sei­
ner Überzeugung nach offenkundig verübten 
Menschenrechtsverletzungen keine Rechtfer­
t igung gegen kann. 
II. Sein Bericht beschränkt sich auf die poli­
t ischen Rechte und die Bürgerrechte. Boli­
vien gehört zwar (noch) nicht zu den Ver­
tragsstaaten der UN-Menschenrechtspakte, 
es hat jedoch die Amerikanische Menschen­
rechtskonvention und zahlreiche internatio­
nale Übereinkommen mit einer menschen­
rechtlichen Komponente ratifiziert. Eine 
Pflicht zur Achtung der fundamentalen Men­
schenrechte wie dem Recht auf Leben, dem 
Verbot der Folter und grausamer, unmensch­
licher und entwürdigender Behandlung hält er 
bereits aufgrund völkerrechtlichen Jus co­
gens für gegeben. 
Zwei Daten der jüngsten bolivianischen Ver­
gangenheit sind für die Lage der Menschen­
rechte von richtungweisender Bedeutung: 
der 17. Juli 1980, das Datum der Machtüber­
nahme durch die Militärs, und der 4. Septem­
ber 1981 als der Tag, an dem — nach Ausein­
andersetzungen innerhalb der Streitkräfte — 
ein neuer Präsident, ebenfalls aus den Reihen 
des Militärs, sein Amt antrat. 
Vor allem in der Zeit nach dem Putsch von 
1980 wurden Menschenrechte mißachtet, wo­
für häufig staatliche Autoritäten verantwortlich 

waren. Verschärft wurde die Lage durch die 
Einschränkung verfassungsmäßig garantierter 
Rechte durch Dekrete. Eine ganze Anzahl von 
Menschenrechtsverstößen ging auf bewaff­
nete Gruppen zurück, die zum Teil in heimli­
chem Einverständnis oder auf Veranlassung 
staatlicher Stellen handelten. Ein Klima der 
Angst und des Terrors entstand auch deshalb 
bei einem Teil der Bevölkerung, weil die Kon­
trolle, vor allem über eine neue geschaffene 
Sondereinheit der Sicherheitskräfte (SES), 
den Verantwortlichen entglitten war und es 
dadurch zu Übergriffen kam. Diese Sonder­
einheit ist inzwischen nach Angaben der 
neuen Regierung vollständig aufgelöst wor­
den. 
Die festgestellten Verstöße beziehen sich auf 
die Artikel 3, 5, 6-11, 13, 19, 21 und 23 (4) der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 
Seit September 1981 ist nach dem Eindruck 
des Sonderbeauftragten jedoch eine erhebli­
che Besserung eingetreten, wenn auch wei­
terhin gewisse Einschränkungen und Ver­
stöße festzustellen waren, die aber längst 
nicht mehr das Ausmaß der vorangegange­
nen Zeit erreichten. Über den Besuch des 
Sonderbeauftragten und seine Mission wurde 
in den Medien offen und ausführlich berich­
tet. 
III. Die jetzige Regierung will den Men­
schenrechten wieder Achtung verschaffen. 
Zur Durchsetzung ihres Konzepts hat sie ei­
nen Dreijahresplan aufgestellt, der neben der 
Erarbeitung einer neuen Verfassung und ei­
nes Parteiengesetzes und der Reform des 
Wahlrechts auch den schrittweisen Wieder­
aufbau freier Gewerkschaften vorsieht. Mit 
der Übereinkunft vom 19.Dezember 1981 zwi­
schen Regierung und Bergleuten, die die Ver­
einigungsfreiheit bekräftigte, wurde ein An­
fang gemacht. 
IV. Insgesamt schließt der Sonderbeauf­
tragte nicht aus, daß die endgültige Wende 
zum Positiven eingeleitet worden ist. Deshalb 
will er seinen Bericht nicht nur als Nachweis 
schwerwiegender, massiver und wiederholter 
Menschenrechtsverletzungen verstanden 
wissen, sondern zugleich als Beitrag zu dem 
im September 1981 in Gang gesetzten Pro­
zeß. Trotz seiner nichts beschönigenden Dar­
stellung der Verstöße stellt er die Überlegung 
an, daß die Reaktion der anderen Staaten sich 
nicht in der Verurteilung von Menschen­
rechtsverletzungen erschöpfen sollte, son­
dern daß sie gerade durch Zusammenarbeit 
und praktische Unterstützung die Vorausset­
zungen für eine Gewährleistung der Men­
schenrechte mit schaffen sollten. Die interna­
tionale Isolation als Sanktion verschlechtere 
nur die wirtschaftlichen Bedingungen der 
Mehrheit und führe unweigerlich zur Verlet­
zung der wirtschaftlichen und sozialen Rech­
te, die er aus seinem Bericht ausgeklammert 
hatte. 
V. Er beschränkte sich auf die Feststellung, 
daß diese nicht im gewünschten und erfor­
derlichen Ausmaß verwirklicht sind und dies 
seinen Niederschlag in einer immer noch sehr 
ungleichen Vermögensverteilung, einem nied­
rigen Bruttosozialprodukt und einem sehr ge­
ringen Pro-Kopf-Einkommen findet. Gerade 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte können jedoch nicht ohne die Berück­
sichtigung der geschichtlichen Entwicklung 
des Landes betrachtet werden. 
VI. Mit einer gewissen Verspätung hat die 
bolivianische Regierung in ausführlicher und 
auf den Bericht eingehender Weise Stellung 

genommen (E/CN.4/1500/Add.1 v.22.2.1982). 
Dabei hat sie die Gelegenheit genutzt, ihre 
Abkehr von der Politik ihrer Vorgängerin zu 
dokumentieren und ihre weiteren Absichten 
zu erläutern. Kritik an dem Bericht übte sie 
nur in wenigen Punkten. Gegen nichtstaatli­
che Organisationen erhob sie den Vorwurf 
der Parteilichkeit und der nicht ausreichenden 
Überprüfung von Anschuldigungen. Da sie 
ihre Bereitschaft bekundet hat, der Men­
schenrechtskommission jederzeit Rede und 
Antwort zu stehen, wird sich verfolgen lassen, 
wie ernst es ihr mit der Umsetzung der ver­
kündeten guten Absichten ist. 

Birgit Laitenberger • 

Guatemala: Bericht des Generalsekretärs zur 
Lage der Menschenrechte — Klima der Angst — 
Schwerer Stand für Gewerkschaften (27) 

I. Ende 1981 legte der UN-Generalsekretär 
eine Zusammenstellung von Informationen 
über die Menschenrechtssituation in Guate­
mala (UN-Doc. E/CN.4/1501) vor, die die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolu­
tion 33 (XXXVII) vom 11. März 1981 angefor­
dert hatte. 
Die Dokumentation, die unter anderem auf 
Berichte und Stellungnahmen der Regierung 
der Vereinigten Staaten, von Amnesty Inter­
national, des Weltkirchenrats, der Organisa­
tion Amerikanischer Staaten (OAS), des Eu­
roparats, der Interparlamentarischen Union 
und der Internationalen Menschenrechtsver­
einigung zurückgreift, zeichnet ein düsteres 
Bild. Durch die herangezogenen Materialien 
werden vor allem Verletzungen der in den Ar­
tikeln 3, 5, 6 -11 , 19, 21 und 23 (4) der Allge­
meinen Erklärung der Menschenrechte vom 
10. Dezember 1948 verankerten Menschen­
rechte belegt. Regelmäßig verstoßen die inkri­
minierten Handlungen zugleich gegen die ent­
sprechenden Vorschriften der guatemalteki­
schen Verfassung. Verfassungsnorm und Ver­
fassungswirklichkeit stehen in einem erhebli­
chen Gegensatz. 
II. Insgesamt ist ein Ansteigen der Verstöße 
festzustellen. Betroffen sind in besonderem 
Maße die Landbevölkerung, Indianer, Gewerk­
schaftsführer und aktive Gewerkschafter, 
Journalisten, Geistliche und Juristen. Die An­
griffe gegen Angehörige der letzten Gruppe 
haben dazu geführt, daß in den meisten Fällen 
von Tötungen oder Verschleppungen keine 
Ermittlungen durchgeführt oder die Verfahren 
mit großer Zurückhaltung betrieben werden. 
Hinzu kommt die Angst der Betroffenen, als 
Kläger oder Zeuge aufzutreten. Ohne die Be­
reitschaft der Sicherheitskräfte, ihren erfor­
derlichen Beitrag zur Durchführung von Er­
mittlungsverfahren zu leisten, sind die Bemü­
hungen der Justiz ohnehin oft zum Scheitern 
verurteilt. 
Erschreckend ist, daß gerade das Recht auf 
Leben besonders häufig verletzt wird, wobei 
Frauen und Kinder nicht ausgespart werden. 
Immer wieder werden Gräber entdeckt, die 
Zeugnis von Massenexekutionen ablegen. Oft 
verhindert die Verstümmelung der Leichen 
eine Identifikation, so daß sich nicht aufklären 
läßt, wie viele der Tausenden von Entführten 
zu Tode gekommen sind; es muß jedoch bei 
den meisten befürchtet werden. Verantwort­
lich sind nach den Aussagen von Zeugen und 
Überlebenden Todesschwadrone und andere 
zivile paramilitärische Organisationen, aber 
auch Angehörige des Militärs und der Sicher­
heitskräfte. Über die Rolle der Guerilla läßt 
sich aus den Berichten nur sehr wenig ent-
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